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I.

Die Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e. V. hat die 
„Richtlinien zur Ermittlung der Luftqualität an Straßen ohne oder mit lo­
ckerer Randbebauung - RLuS 2023“ überarbeitet. Eine Überarbeitung war 
erforderlich, um das Emissionsmodell bzgl. der Motoremissionen auf den 
aktuellen Stand des HBEFA 4.2 zu bringen. Die nicht-motorbedingten Parti­
kel- sowie die Benzo(a)pyren-Emissionsfaktoren sind in den RLuS nicht ge­
ändert worden. Alle anderen Funktionen haben ebenfalls keine Änderung 
erfahren. Der Textteil der Richtlinien wurde lediglich in geringem Maße
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redaktionell überarbeitet. Es wurde von einer Beteiligung der Länder abge­
sehen, da hier nur ein Update von HBEFA 4.1 auf HBEFA 4.2 stattfand.

Die wichtigsten Änderungen beinhalten die folgenden wesentlichen As­
pekte:

• aktualisierte Emissionsfaktoren einzelner Fahrzeugschichten, insbe­
sondere SNF-Euro-V und Euro-VI

• Update der Emissionsfaktoren bei Diesel-Pkw in Bezug auf Soft­
wareupdates (EA189 Motoren) der Abgasnormen Euro 5-6a/b

• Einfluss des Alters der Abgasnachbehandlungssysteme (Laufleis­
tungseinfluss) auf die Emissionen schwerer Nutzfahrzeuge (CO, NOx 
bzw. das Verhältnis von NO und NO2zu NOx)

• Aktualisierung der Flottenzusammensetzungen der einzelnen Fahr­
zeugkategorien (Pkw, Lkw, Busse etc.), d. h. der Fahrleistungsge­
wichte der verschiedenen Fahrzeugschichten innerhalb der Fahr­
zeugkategorie.

Im Gegensatz dazu wurden die PM2.5- und PMIO-Emissionen aus Abrieb 
und Wiederaufwirbelung (AWAR) im HBEFA 4.2 nicht geändert. Die Ände­
rungen im HBEFA betreffen also im Wesentlichen neue oder geänderte 
Emissionsfaktoren in wenigen Fahrzeug-Schichten (z. B. Pkw-Diesel- 
Euro 6ab), Hinzunahme neuer Fahrzeug-Schichten und einer aktualisierten 
Flottenzusammensetzung.

II.

Ich bitte die Obersten Straßenbaubehörden der Länder, das ARS einzuführen 
und mir eine Kopie Ihrer Einführungserlasse zu übersenden.

Die Einführungserlasse bitte ich an das Referat StB 13 zu senden (ref- 
stbl3@bmv.bund.de).

Hiermit führe ich das ARS für die Autobahn GmbH des Bundes ein. Gegen­
über der Gesellschaft wird dieses ARS mit Bekanntgabe inhaltlich wirksam.

Die Druckversion der RLuS 2023, Fassung 2025 ist erhältlich beim FGSV 
Verlag, Wesselinger Straße 17, 50999 Köln.

Das PC-Berechnungsprogramm kann per Download incl. Benutzerhand­
buch bezogen werden bei der Firma Lohmeyer GmbH, Friedrichstraße 24,
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01067 Dresden. Dort sind auch nähere Informationen über das Programm, 
dessen Preis sowie die Programmbetreuung erhältlich.

III.

Mein Allgemeines Rundschreiben Nr. 20/2023 vom 04.08.2023 hebe ich 
hiermit auf.

Im Auftrag
Michael Puschel
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